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I. B ranchensituation: 

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) ist der Dachverband der mittel-

stä ndischen Unternehmen des Bauhauptgewerbes. In der Branche sind mehr als 73.000 

Unternehmen mit etwa 750.000 Menschen beschä ftigt. Etwa drei Viertel der Gesamtbe-

schä ftigten des Bauhauptgewerbes sind im Handwerk beschä ftigt. Die Branche spielt fü r 

Deutschland eine wichtige Rolle, da sie den wesentlichen Kern der Infrastruktur und der 

Wohnraumangebote errichtet sowie den Wohnraum schafft. 

Trotz des hohen Vergü tungsniveaus – der Bau-Mindestlohn gehö rt zu den hö chsten in 

Deutschland – kann die Branche ihren Bedarf an Fach- und anderen Arbeitskrä ften nicht 

allein aus dem inlä ndischen Arbeitskrä fteangebot befriedigen. Aktuell werden in 

Deutschland etwa 40.000 Menschen im Bauhauptgewerbe ü ber die sogenannte West-

Balkan-Regelung beschä ftigt - ü berwiegend im sogenannten Helfer-Bereich - die aller-

dings 2020 auslä uft. 100.000 Arbeitnehmer aus anderen EU-Mitgliedsstaaten wurden 

pro Jahr nach Deutschland entsandt. Darü ber hinaus benö tigt die Branche in den nä ch-

sten Jahren etwa 70.000 zusä tzliche Arbeitskrä fte. Viele Bauberufe zä hlen zu den Eng-

passberufen. Nach der Fachkrä fteengpassanalyse der Bundesagentur fü r Arbeit vom Juli 

2018 lagen die Vakanzzeiten im Baugewerbe bei durchschnittlich 107 Tagen. Auf 100 

gemeldete offene Stellen kamen 272 Arbeitslose und die berufsspezifische Arbeitslosen-

quote betrug 3,1 %. 

Die demographische Entwicklung und der Wettbewerb um Arbeitskrä fte mit anderen 

Branchen wird die Knappheit an Fachkrä ften im Baugewerbe in den nä chsten Jahren 

noch deutlich verschä rfen. Vor dem Hintergrund, dass viele gewerbliche Tä tigkeiten 

nach wie vor kö rperlich beanspruchend sind und eine kö rperliche Leistungsfä higkeit vor-

aussetzen – technologischer Fortschritt und die Digitalisierung schaffen hier nur sehr 

langsam eine Entlastung – kann die stä rkere Einbeziehung von Frauen und ä lteren Ar-

beitsuchenden nur in einem sehr geringen Umfang den Fach- und Arbeitskrä ftemangel 

der Branche beheben. Vor diesem Hintergrund ist die Branche auf eine dauerhafte Re-

krutierung von Arbeitskrä ften - nicht nur Fachkrä fte mit einer formellen Qualifikation -

auch aus den Staaten auß erhalb der EU angewiesen. Die Branche hat nicht nur einen 

Fachkrä ftemangel, sondern einen Arbeitskrä ftemangel. Die Branche sollte dabei zukü nf-

tig nicht auf Arbeitskrä fte verwiesen werden, die - wie bei der West-Balkan-Regelung 

oder den Werkvertragskontingenten - nur temporä r zur Erledigung konkreter Aufträ ge 

einreisen oder die wie Werkvertragskontingente lediglich Subunternehmerketten fö r-

dern.
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Der ZDB begrü ß t daher vom Grundsatz her den vorgelegten Entwurf eines Fachkrä f-

teeinwanderungsgesetzes. Er sieht jedoch Änderungsbedarf in einigen wesentlichen 

Punkten. 

II. Änderungsbedarfzu den geplanten N euregelungen: 

Zu A rtikel1:Änderung desA ufenthaltsgesetzes 

Zu § 4a A bs.3 S atz 4: 

Die Regelung lä sst nicht klar erkennen, was mit einer „anderen Erwerbstä tigkeit“ 

gemeint ist. Die Gesetzesbegrü ndung nennt als Beispiel nur den Arbeitgeberwech-

sel. Zur Klarstellung sollten daher weitere Beispiele abschließ end aufgefü hrt wer-

den oder durch eine Neuformulierung („… ist die Ausü bung einer anderen Beschä f-

tigung verboten, …“) klargestellt werden, dass sich die Abweichung auf die im Auf-

enthaltstitel konkret genannte Beschä ftigung bezieht. 

Zu § 4a A bs.5 S atz 3 N r.3: 

Die Regelung sieht vor, dass der Arbeitgeber der zustä ndigen Auslä nderbehö rde 

innerhalb von zwei Wochen mitteilen muss, wenn die Beschä ftigung, auf deren 

Basis ein Aufenthaltstitel erteilt wurde, vorzeitig beendet wird. Diese Mitteilungs-

pflicht sollte ersetzt werden durch die Vorgabe eines Datenaustausches zwischen 

Sozialversicherung und Auslä nderbehö rde. In diesem Fall wü rde die Auslä nderbe-

hö rde von der Sozialversicherung informiert, wenn eine Abmeldung des Arbeit-

nehmers erfolgt. Eine gesonderte Mitteilungspflicht durch den Arbeitgeber kann 

dann entfallen. 

Zu § 16d A bs.1: 

Die gemä ß Abs. 1 vorgesehene Dauer der Aufenthaltserlaubnis von 18 Monaten 

mit einer Verlä ngerungsmö glichkeit um weitere sechs Monate ist angesichts des 

Zeitbedarfs, den die Vorbereitungen, die Organisation und die Durchfü hrung von 

Anpassungsqualifikationen in Anspruch nimmt, zu kurz bemessen. Zur Vermei-

dung unnö tiger Bü rokratie sollte daher die Dauer der Aufenthaltserlaubnis von 

vornherein auch bis zu einer Dauer von 24 Monaten erteilt werden kö nnen.
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Zu § 17 A bs.1 S atz 1 N r.4.: 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein Auslä nder, der einen Ausbildungsplatz 

sucht, nach dieser Regelung ü ber gute deutsche Sprachkenntnisse verfü gen muss, 

wä hrend Auslä nder, die einen Studienplatz suchen, ü ber die „sprachlichen Voraus-

setzungen zur Aufnahme eines Studiums“gemä ß § 17 Abs. 2 Nr. 1 verfü gen mü s-

sen. Die gewä hlte Formulierung erweckt den Eindruck, dass das vom potentiellen 

Auszubildenden geforderte Sprachniveau hö her sein muss als das des potentiellen 

Studenten, was angesichts der zu vermittelnden Kenntnisse nicht logisch ist. Aus 

Sicht des ZDB reichen hier Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 (ausreichende 

Sprachkenntnisse) aus, zumal gerade jü ngere Menschen, die ü ber die Regelung 

angesprochen werden, sehr schnell in der Lage sein werden, auch ein hö heres 

Sprachniveau zu erreichen. 

Zu § 17 A bs.1 S atz 2: 

Nicht nachvollziehbar ist, warum die Aufenthaltserlaubnis fü r die Suche nach ei-

nem Ausbildungsplatz auf sechs Monate beschrä nkt wird, wä hrend gemä ß § 17 

Abs. 2 potentiellen Studenten hierfü r eine Aufenthaltserlaubnis fü r bis zu neun 

Monate eingerä umt werden kann. In der Regel ist vielmehr davon auszugehen, 

dass die Suche nach einem Ausbildungsplatz mehr Zeit in Anspruch nehmen wird 

als die Suche nach einem Studienplatz, so dass hier zumindest gleiche Zeiträ ume, 

eher jedoch fü r die Suche nach einem Ausbildungsplatz ein lä ngerer Zeitraum als 

die vorgesehenen sechs Monate eingerä umt werden sollte. 

Zu § 18: 

Zu begrü ß en ist, dass die Beschrä nkung der Zuwanderung von beruflich qualifi-

zierten Fachkrä ften auf Engpassberufe zukü nftig wegfä llt. Dies ermö glicht es be-

reits frü hzeitig, sich um geeignete Bewerber aus anderen Lä ndern zu bemü hen. 

Gleiches gilt fü r den Entfall der Vorrangprü fung, die bislang zu erheblichen Zeit-

verzö gerungen bei der Neubesetzung von Stellen gefü hrt hat. 

Zu § 19cA bs.2: 

Der ZDB begrü ß t ausdrü cklich die vorhandene Mö glichkeit, auch Auslä ndern, die 

eine informelle Qualifikation durch eine langjä hrige Tä tigkeit in der Branche er-

langt haben, die Mö glichkeit der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu geben. 

Dies insbesondere vor dem Hintergrund der sehr restriktiv gefassten Vorschrift des 

§ 18. Hintergrund sind dabei die sehr hohen Anforderungen. Wohl kaum eine aus-

lä ndische Bauausbildung verfü gt ü ber ein gleich hohes Qualifikationsniveau wie
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die deutsche. Der ZDB hat wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass im Bau-

gewerbe nicht nur ein Fachkrä ftemangel besteht, sondern auch ein Mangel an Ar-

beitskrä ften fü r Tä tigkeiten mit geringen Qualifikationsanforderungen. Gerade 

einfache, von heimischen Arbeitnehmern nicht mehr ausgeü bte Tä tigkeiten wer-

den jetzt schon von angelernten, aber sehr erfahrenen Arbeitnehmern auf der Ba-

sis der West-Balkan-Regelung - die allerdings 2020 auslä uft - ausgefü hrt. Auf der-

artige Arbeitnehmer ist das Baugewerbe auch nach Inkrafttreten des Fachkrä f-

teeinwanderungsgesetzes angewiesen. § 19c Abs. 2 schafft zwar die dazu notwen-

digen Mö glichkeiten. Auf die allerdings geplante zu restriktive Änderung der Be-

schä ftigungsverordnung wird in dieser Stellungnahme weiter unten noch einge-

gangen. 

§ 20 A bs.1 S atz 4 A ufenthG-Entw urf: 

Vor dem Hintergrund, dass Fachkrä fte, die zur Arbeitssuche einreisen dü rfen, fü r 

ihren Lebensunterhalt aufkommen mü ssen, sollte die erlaubte Probearbeitszeit 

von 10 auf 20 Wochenstunden ausgedehnt werden. 

Zu A rtikel35:Änderung derB eschäftigungsverordnung 

Zu § 6 A bs.2: 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass fü r Zustimmungen nach Abs. 2 strengere Anfor-

derungen gelten als fü r Zustimmungen nach Abs. 1. 

Wä hrend fü r eine qualifizierte Beschä ftigung nach Abs. 1 in Einzelfä llen sogar auf 

den Nachweis deutscher Sprachkenntnisse verzichtet werden kann, muss bei einer 

qualifizierten Beschä ftigung nach Abs. 2 mindestens ein berufsbegleitender 

Sprachkurs nachgewiesen werden. Der Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ist 

nach Auffassung des ZDB unverzichtbar, allerdings sowohl fü r Tä tigkeiten nach 

Abs. 2 wie auch nach Abs. 1. 

Absolut mittelstandsfeindlich ist die ebenfalls nur fü r Tä tigkeiten nach Abs. 2 vor-

gesehene Regelung der Kostenü bernahmeverpflichtung. Es gibt keine sachlichen 

Grü nde dafü r, warum nicht bei einer qualifizierten Beschä ftigung nach Abs. 2 ge-

nauso auf eine solche Verpflichtungserklä rung verzichtet werden kann wie bei ei-

ner qualifizierten Beschä ftigung nach Abs. 1.
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Dies gilt analog auch fü r die geforderte „angemessene Altersversorgung“, die 

selbst nach deutschen Maß stä ben im Alter von 45 Jahren noch nicht ein „ange-

messenes“- was immer das auch heiß en mag - Niveau erreicht haben dü rfte. 

Der ZDB schlä gt daher vor, fü r die Fallgruppen des Absatzes 1 und des Absatzes 2 

einheitliche Kriterien vorzusehen. Dazu gehö ren deutsche Sprachkenntnisse, min-

destens die Verpflichtung zum Besuch eines berufsbegleitenden Sprachkurses. Die 

Hö he der nachzuweisenden Altersversorgung sollte prä zisiert werden. Von der Ko-

stenü bernahmeverpflichtung, die fü r KMUs nicht akzeptabel ist, sollte abgesehen 

werden. Eine Steuerung der Zuwanderung kann dann im Wesentlichen ü ber die 

vorgesehene Anlage zu § 6 erfolgen. 

Berlin, den 7. Dezember 2018 

Zentralverband Deutsches Baugewerbe 
(jö -sa)


